Verbuchungsvorschlag 
der Finanzzuweisungen für Investitionen

Gemäß BGBl. I Nr. 25/2025 wurden die bisherigen Zweckzuschüsse gemäß KIG 2020, KIG 2023 und KIG 2025 (inkl. dem Zweckzuschuss digitaler Wandel) in Finanzzuweisungen für Investitionen umgewandelt. 
Die Abteilung 7 schlägt den Gemeinden der Steiermark folgende Verbuchungssystematik für diese Mittel vor. Die Verbuchung der Finanzzuweisungen hat, soweit nicht anders dargestellt, im Ansatz der Verwendung bzw. Zielansatz zu erfolgen. Dadurch soll ein möglichst transparenter Nachweis der Mittel gegenüber dem BMF (Berichtspflicht der Gemeinden) sichergestellt werden:
· KIG-Mittel Verwendung im gleichen Jahr 
	
	Ansatz
	Konto
	Kontenbeschreibung

	
	910 / Zielansatz
	210.
	Konten bei Kreditinstituten

	an
	Zielansatz
	300742 (inkl. VC)
	Kapitaltransfer vom Bund - KIG Finanzzuweisungen für Investitionen


· KIG-Mittel Verwendung im gleichen Jahr für z.B. Investition Freiwillige Feuerwehr (2025)
	
	Ansatz
	Konto
	Kontenbezeichnung

	
	910 / Zielansatz
	210.
	Konten bei Kreditinstituten

	an
	Zielansatz
	300742
	Kapitaltransfers vom Bund – KIG Finanzzuweisungen für Investitionen



	
	Zielansatz
	300742
	Kapitaltransfers vom Bund – KIG Finanzzuweisungen für Investitionen

	an
	Zielansatz
	813
	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)


Die Gemeinde stellt ein VC3-Vorhaben mit einem Kapitaltransfer z.B. an die FF als investives Vorhaben dar. Die Verbuchung soll im jeweiligen „Ansatz der Verwendung“ erfolgen.
Im selben Haushaltsjahr wird der an das verbundene Unternehmen/die Blaulichtorganisation ausgezahlte Kapitaltransfer (Finanzzuweisung für Investitionen) vollständig über die Kontengruppe 813 aufgelöst. 
· KIG-Mittel Verwendung im nächsten Jahr 
2025:
	2025
	KIG-Mittel Verwendung im nächsten Jahr

	
	Ansatz
	Konto
	Kontenbeschreibung

	
	910 / 942
	210.
	Konten bei Kreditinstituten

	an
	942
	860942
	Transfers vom Bund – KIG Finanzzuweisungen für Investitionen






	
	942
	794742
	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen KIG Finanzzuweisungen für Investitionen

	an
	942
	934742
	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit ZMR KIG Finanzzuweisungen



	
	942
	294.
	Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen

	an
	910 / 942
	210.
	Konten bei Kreditinstituten


Die Verbuchung soll über den Ansatz 942 Sonstige Finanzzuweisungen erfolgen.
2026:
	2026
	KIG-Mittel Verwendung im folgenden Jahr

	
	Ansatz
	Konto
	Kontenbezeichnung

	
	942
	934742
	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit ZMR KIG Finanzzuweisungen

	an
	942
	894742
	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen KIG Finanzzuweisungen für Investitionen



	
	910 / 942
	210.
	Konten bei Kreditinstituten

	an
	910 / 942
	294.
	Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen



	
	942
	750942
	Tansfers an Bund - Korrektur KiG Finanzzuweisungen für Investitionen

	an
	Zielansatz
	300742 (inkl. VC)
	Kapitaltransfer vom Bund - KIG Finanzzuweisungen für Investitionen


Die Transferbilanz zwischen Bund und Gemeinde muss im Folgejahr (etwa 2026) durch eine Korrektur des im Jahr 2025 auf der VASt. 942/860942 verbuchten Mittel durch die VASt. 942/750942 korrigiert werden. Im Ergebnis verbucht die Gemeinde die Korrektur des Transfers und bucht „richtig“ den Kapitaltransfers vom Bund für KIG Finanzzuweisungen für Investitionen auf dem jeweiligen Zielansatz des investiven Vorhabens (inkl. VC) ein. 

